
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 15 (1899)

Heft: 45

Artikel: Schweizerische Konkordatsgeometer

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-577153

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-577153
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


ffir. 45 Sflnftoiette fdjtttfgtttfctie fxnttoetlet'SUticng (Organ für bie offiziellen Sßublifatiorten be? @djtoei,$. OeraerbeberetnS). 911

eine Vorrichtung überleitet, bie gur orbnunggmäfjigen
@rttnai)me eleftrifrfjer Slrbeit aug ber Stnlage ober ©in»
richtung nidjt beftimmt ift, toirb, wenn er bie £anblung
in ber Slbfid^t Begebt, bie elefttifdje Arbeit fief) retf)tg»
tüibrtg gugueignen, mit ©efängnig unb mit ©elbftrafe
Big gu 1500 MarE ober mit einer btefer ©trafen be»

[traft. Sieben ber ©efängnigftrafe Eann auf SSerluft ber
Bürgerlichen ®^renrect)te erïannt werben. ®er Verfuch
ift ftrafbar.

§ 2. SBirb bie im § 1 begeidtjnete Çanblung in ber
Slbfidjt Begangen, einem anberen recfjtgtoibrig Schaben
gugufügen, fo ift auf ©elbftrafe Big gu 1000 MarE ober
auf ©efängnig Big gu gwei Sauren gu erïennen. ®er
Verfuch ift ftrafbar. ®ie Verfolgung tritt nur auf Sin»

trag ein.

Sdjtoeijerifdje ShmforbütSgeometer.
Sorrefp.)

Seiten ®onnergtag ben 25. San. tagte in Dit en
mie gewohnt bie Sonfereng für fßrüfung ber ©eometer
in ben SonEorbatgEantonen. ©twag Ungewöhnlicheg
aüerbingg war biegmal babei, nämlich entweber bie er»
fchrecEenb ober bann erfreulich grofse 3ahl ber Sanbibaten.
Sebe Mebaille hat â^ei Seiten unb ich weifi nicht, ob
bie $aiü ber 21 (eg waren fonft nur 4—10 Sanbibaten)
bem grofjen Mangel an unb ber großen Vachfrage nach
©eometern gugufd^reiben ift, ober ob bieSrlangung beg

©eometerpatentg fchon fo gur Mobe geworben ift, wie
etwa ber ®oEtorljut bei ehemaligen ßanbwirtfchaftg»
ftubenten.

Silfo 21 neue ©eometer würben patentiert, bag ift
bie |>auptfa<he unb fichèrent Vernehmen nach fotïen
recht gute ßeiftungen bon eingelnen Sanbibaten gu ber»
geicEjnen fein unb wenn auch «ttb ba einer mit
geringer Vote Bebacht werben muffte, fo wirb boch bie

Sonfereng nur unter ber fieberen Sinnahme, bah jeber
etwag Vrauchbareg gu leiften bermöge, gehanbelt haben.

Slber eg muh bennodj. jebem ®enfenben auffallen,
wie bie $ahl ber Slnmelbungen folche Sprünge machen
Eann bon einem Saht: gum anbern unb eg hat beghalb
ben Slnfchein, bah eine Slnregung bon amtlicher Steöe
aug bem Slargau, bie an unb für [ich i^e Verewigung
haben mag, bei ber heutigen ©rfcheinung nicht geitgemäf
fei. ®iefe Slnregung geht auf etwelche §erabfe|ung ber

Slnforberungen an ben Vilbungggrab ber ©eometer»
Eanbibaten. ®iefe Slnforberungen würben gubem erft
bor gwei Sahren erhöht unb eg Eann big je|t nicht nach»

gewiefen werben, mit welchem ©rfolg, aber auch nicht,
bah tiefe ©rfchwerung bie jungen ßeute gurücfgefchrecft
hätte. SlKerbingg muh man bie plöfeliche grohe Ver»

mehrung ber Slnmelbungen auf berfchiebene, auch auf
äufjere ©rünbe gurücEführen ; fie ift auch im engen 3"=
fammenhang mit ber ftärfern gregueng ber Verufgfchule
in SBinterthur unb biefe Wieberum gum grofjen Seile
mit ber erhöhten Vachfrage nach ©eometern. ®ie

fcljwinbelhafte Vauperiobe ber Fahre 1894—1896 ift
biel baran fdjulb, namentlich im Santon Zürich- §ier
werben faft ohne Slugnahme ade ©emeinben unb ©e»

meinbeteile, bie gegenwärtig in Vermeffung begriffen
finb, infolge Sinnahme beg ftäbtifchen Vaugefe^eg gum
Vermeffen genötigt; auch ®emeinbe»3ngenieurftellen finb
biel oon ©eometern befe|t. 3m Slargau unb auch im
Danton Vern, St. ©allen cc. wirb überhaupt biel ber»

meffen, im Santon ©raubünben werben bie augge»

behnteften SBalbbermeffungen auggeführt unb im. all»

gemeinen fängt bag Vermeffunggwefen m ber Sdjwetg

an, populärer gu werben, wag als erfreultcheg Setcljen

genannt werben bürfte unb aug biefem ©runbe follte
eg auch an ber Qeit fein, bah W gröbere Sreife, fei

eg bon Verufgleuten ober anberen Sntereffenten unb

Fachmänner für bie ©ache intereffieren unb hie unb ba
gewiffe Fragen in weiterem Umfange befprochen werben,
alg big anhin; an ©toff würbe eg nicht fehlen, ich will
alg Stempel bie heutige Slargauer Slnregung nehmen:
SBie Eommt eg, bah &ei bem grohen Slnbrang man auf
§erabfe|en ber Slnforberungen antragen fann?

Slntwort: ®er Slargau befi|t feit 15 Sahren ein
im -allgemeinen gut bewäljrteg F^urgefeh, bag feine
Früchte gu tragen Bereitg begonnen unb weiterhin noch
fruchtbringenber werben wirb. ®ie Vermeffungen unb
bie Vobenmeliorationen, bie in ben erften Sahren fpär»
lieh begonnen, fangen an, einen gang bebeutenben Um»
fang angunehmen, fobafj gegenwärtig eine gange Veihe
oon ©emeinben in Vermeffung begriffen finb ; bie ®eo=
meter finb barum gefucht. > Slber ber Slargau liegt
gwifdjen Vern unb $ürich unb bie Vermeffungen werben
bort teilg oon Verüer ißraEtiEanten auggeführt unb
füllten mehr nach gürcherifchem Mufter behanbelt werben.
Vern grengt an bie SBeftfchweig, wo bie Vermeffungen
fchon alt finb; in Vern älter unb namentlich auf bem
ßanbe populärer alg in Rurich; bag berechtigt einiger»
mähen ben Verner ©eometer glauben gu machen, bah
wag er mache, recht fei, wä|renb anbrerortg in ber
Vichtung nach Vorboften bie Slnforberungen beftänbig
in bie |)öhe gefdjraubt werben. So Earn eg, bah im
Slargau einige Verner ©eometer ben Slnbern bie fßreife
öerberbten unb bie noch nicht bebienten ©emeinben
nicht gerne bie breifachen greife gahlen. Von ben 21
Veuen arbeiten oietleidjt einige für ben Slnfang wieber
etwag billiger, fo bah bie gröfjte Vachfrage wieber
leiblich gebecEt wirb.

®ie grohe Sluft aber, bie in ben Slnfdjauungen über
Slnforberungen an bie ©eometer, ©enauigEeitggrab ber

Meffungen unb bie greife berfelben eji'ftiert, ift ein
FaEtor, welcher bie allgemeine SlufmerffamEeit üerbient
unb namentlich bie Verufgleute anfpornen foil, biefe
Sluft gu überbrücEen, wag auch ©emeinben, Santonen unb
ber gangen Schweig biel nüfeen würbe, (gortfe&ung folgt.)

Streif in ben teffinifdjen Steinbrüchen.
C^ortefti.)

Schon feit bem Fahre 1898 geigten fi<h gwifchen
Slrbeitern unb Slrbeitgebern in ben ©ranitfteinbrüchen
öfterg Meinunggbiffer'engen, welche fich jeboch wieber
gütlich aufgulöfen bermochten.

Vun aber machten fich bie tn biefer Snbuftrie be=

fchäftigten Slrbeiter burdt) bie leptjährigen Unruhen in
Mailanb neuerbingg rebellifch unb wiberfe|ten fich hart»
näcEig allen Slnforberungen ihrer Vorgefe|ten. Vefon»
berg in benjenigen ©egenben, Wo fich lunberte in biefen
Steinbrüchen befchäftigte Slrbeiter befinben, berfuchten
frembe SubjeEte, welche wegen politifchen S(ufhe|ungen
aug Stalien legten Mai auggewiefen würben, bie Sir»
beiter gegen ihre Vorgefetjten mit fßrebigten gu Unruhen
anguftiften, wag auch wirflich gefchah- @o würben
nun auf öffentlichen fßlähen unb in fßribatloEalen Son»
ferengen unb Veratungen abgehalten unb bei biefen ihre
Slrbeitgeber mit fchan'bbaren Schimpfnamen, wie ®iebe,
Vlutfauger ic. betitelt, ferner noch ber

„TAwenire dell' Lavoratore" ueröffentlidjt. Solche
,£>anblungen fotiten fich bie Meifter bon ihren Slrbeitern
gefallen laffen — ba eg ®hatfath« ift, bah fjute Sir»
beiter gang angenehme ßöhne erhalten unb bolle Frei»
heit geniehen Unter ben in ben Steinbrüchen befchäf»
tigten Stemmeisen herrfdjt leiber allgufehr bag ßafter ber
®runEfucht unb eg Eommt fogar nicht feiten bor, bah
inmitten ber Slrbeitggeit 60—70 Slrbeiter, um fich bem
übermähigen ®runEe gu ergeben, einfach babon laufen
unb bie angefangenen SBerEftücEe unbollenbet berlaffen.
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eine Vorrichtung überleitet, die zur ordnungsmäßigen
Entnahme elektrischer Arbeit aus der Anlage oder Ein-
richtung nicht bestimmt ist, wird, wenn er die Handlung
in der Absicht begeht, die elektrische Arbeit sich rechts-
widrig zuzueignen, mit Gefängnis und mit Geldstrafe
bis zu 1500 Mark oder mit einer dieser Strafen be-
straft. Neben der Gefängnisstrafe kann auf Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Der Versuch
ist strafbar.

§ 2. Wird die im § 1 bezeichnete Handlung in der
Absicht begangen, einem anderen rechtswidrig Schaden
zuzufügen, so ist auf Geldstrafe bis zu 1000 Mark oder
auf Gefängnis bis zu zwei Jahren zu erkennen. Der
Versuch ist strafbar. Die Verfolgung tritt nur auf An-
trag ein.

Schweizerische Konkordatsgeometer.
Kvrresp.)

Letzten Donnerstag den 25. Jan. tagte in Ölten
wie gewohnt die Konferenz für Prüfung der Geometer
in den Konkordatskantonen. Etwas Ungewöhnliches
allerdings war diesmal dabei, nämlich entweder die er-
schreckend oder dann erfreulich große Zahl der Kandidaten.
Jede Medaille hat zwei Seiten und ich weiß nicht, ob
die Zahl der 21 (es waren sonst nur 4—10 Kandidaten)
dem großen Mangel an und der großen Nachfrage nach
Gcometern zuzuschreiben ist, oder ob die Erlangung des

Geometerpatents schon so zur Mode geworden ist, wie
etwa der Doktorhut bei ehemaligen Landwirtschafts-
studenten.

Also 21 neue Geometer wurden patentiert, das ist
die Hauptsache und sicherem Vernehmen nach sollen
recht gute Leistungen von einzelnen Kandidaten zu ver-
zeichnen sein und wenn auch hie und da einer mit
geringer Note bedacht werden mußte, so wird doch die

Konferenz nur unter der sicheren Annahme, daß jeder
etwas Brauchbares zu leisten vermöge, gehandelt haben.

Aber es muß dennoch jedem Denkenden auffallen,
wie die Zahl der Anmeldungen solche Sprünge machen
kann von einem Jahr zum andern und es hat deshalb
den Anschein, daß eine Anregung von amtlicher Stelle
aus dem Aargau, die an und für sich ihre Berechtigung
haben mag, bei der heutigen Erscheinung nicht zeitgemäß
sei. Diese Anregung geht auf etwelche Herabsetzung der

Anforderungen an den Bildungsgrad der Geometer-
kandidaten. Diese Anforderungen wurden zudem erst

vor zwei Jahren erhöht und es kann bis jetzt nicht nach-
gewiesen werden, mit welchem Erfolg, aber auch nicht,
daß diese Erschwerung die jungen Leute zurückgeschreckt

hätte. Allerdings muß man die plötzliche große Ver-
mehrung der Anmeldungen auf verschiedene, auch auf
äußere Gründe zurückführen; sie ist auch im engen Zu-
sammenhang mit der stärkern Frequenz der Berufsschule
in Winterthur und diese wiederum zum großen Teile
mit der erhöhten Nachfrage nach Geometern. Die
schwindelhafte Bauperiode der Jahre 1894—1896 ist

viel daran schuld, namentlich im Kanton Zürich. Hier
werden fast ohne Ausnahme alle Gemeinden und Ge-

meindeteile, die gegenwärtig in Vermessung begriffen
sind, infolge Annahme des städtischen Baugesetzes zum
Vermessen genötigt; auch Gemeinde-Jngenieurstellen sind

viel von Geometern besetzt. Im Aargau und auch im
Kanton Bern, St. Gallen w. wird überhaupt viel ver-
messen, im Kanton Graubünden werden die ausge-
dehntesten Waldvermessungen ausgeführt und im all-
gemeinen fängt das Vermessungswesen m der Schweiz

an, populärer zu werden, was als erfreuliches Zeichen

genannt werden dürste und aus diesem Grunde sollte
es auch an der Zeit sein, daß sich größere Kreise, sei

es von Berufsleuten oder anderen Interessenten und

Fachmänner für die Sache interessieren und hie und da
gewisse Fragen in weiterem Umfange besprochen werden,
als bis anhin; an Stoff würde es nicht fehlen, ich will
als Exempel die heutige Aargauer Anregung nehmen :

Wie kommt es, daß bei dem großen Andrang man auf
Herabsetzen der Anforderungen antragen kann?

Antwort: Der Aargau besitzt seit 15 Jahren ein
im ^allgemeinen gut bewährtes Flurgesetz, das seine
Früchte zu tragen bereits begonnen und weiterhin noch
fruchtbringender werden wird. Die Vermessungen und
die Bodenmeliorationen, die in den ersten Jahren spür-
lich begonnen, fangen an, einen ganz bedeutenden Um-
fang anzunehmen, sodaß gegenwärtig eine ganze Reihe
von Gemeinden in Vermessung begriffen sind; die Geo-
meter sind darum gesucht. Aber der Aargau liegt
zwischen Bern und Zürich und die Vermessungen werden
dort teils von Berner Praktikanten ausgeführt und
sollten mehr nach zürcherischem Muster behandelt werden.
Bern grenzt an die Westschweiz, wo die Vermessungen
schon alt sind; in Bern älter und namentlich auf dem
Lande populärer als in Zürich; das berechtigt einiger-
maßen den Berner Geometer glauben zu machen, daß
was er mache, recht sei, während andrerorts in der
Richtung nach Nordosten die Anforderungen beständig
in die Höhe geschraubt werden. So kam es, daß im
Aargau einige Berner Geometer den Andern die Preise
verderbten und die noch nicht bedienten Gemeinden
nicht gerne die dreifachen Preise zahlen. Von den 21
Neuen arbeiten vielleicht einige für den Anfang wieder
etwas billiger, so daß die größte Nachfrage wieder
leidlich gedeckt wird.

Die große Kluft aber, die in den Anschauungen über
Anforderungen an die Geometer, Genauigkeitsgrad der
Messungen und die Preise derselben existiert, ist ein
Faktor, welcher die allgemeine Aufmerksamkeit verdient
und namentlich die Berufsleute anspornen soll, diese

Kluft zu überbrücken, was auch Gemeinden, Kantonen und
der ganzen Schweiz viel nützen würde. (Fortsetzung folgt.)

Streik in den tesfinischen Steinbrüche«.
«Korresp.)

Schon seit dem Jahre 1898 zeigten sich zwischen
Arbeitern und Arbeitgebern in den Granitsteinbrüchen
öfters Meinungsdifferenzen, welche sich jedoch wieder
gütlich aufzulösen vermochten.

Nun aber machten sich die m dieser Industrie be-
schäftigten Arbeiter durch die letztjährigen Unruhen in
Mailand neuerdings rebellisch und widersetzten sich hart-
näckig allen Anforderungen ihrer Vorgesetzten. Beson-
ders in denjenigen Gegenden, wo sich Hunderte in diesen
Steinbrüchen beschäftigte Arbeiter befinden, versuchten
fremde Subjekte, welche wegen politischen Aufhetzungen
aus Italien letzten Mai ausgewiesen wurden, die Ar-
beiter gegen ihre Vorgesetzten mit Predigten zu Unruhen
anzustiften, was auch wirklich geschah. So wurden
nun auf öffentlichen Plätzen und in Privatlokalen Kon-
ferenzen und Beratungen abgehalten und bei diesen ihre
Arbeitgeber mit schandbaren Schimpfnamen, wie Diebe,
Blutsauger ?c. betitelt, ferner noch in der Zeitung
„l'àvenirs <i«11' veröffentlicht. Solche
Handlungen sollten sich die Meister von ihren Arbeitern
gefallen lassen — da es Thatsache ist, daß gute Ar-
beiter ganz angenehme Löhne erhalten und volle Frei-
heit genießen? Unter den in den Steinbrüchen beschäf-
tigten Steinmetzen herrscht leider allzusehr das Laster der
Trunksucht und es kommt sogar nicht selten vor, daß
inmitten der Arbeitszeit 60—70 Arbeiter, um sich dem
übermäßigen Trunke zu ergeben, einfach davon laufen
und die angefangenen Werkstücke unvollendet verlassen.
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